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in dieser Konvention anerkannten Rechte oder Freiheiten 
oder^auf ihre Beschränkung in einem größeren als dem 
in dieser Konvention vorgesehenen Ausmaß abzielt.

2. Grundlegende Menschenrechte, die in einem Land auf
grund von Gesetzen, Verträgen, Bestimmungen oder Ge
wohnheiten anerkannt sind oder existieren, dürfen nicht 
unter dem Vorwand, daß die vorliegende Konvention 
diese Rechte nicht oder in einem geringeren Ausmaß an
erkennt, beschränkt oder aufgehoben werden.

Teil III

Artikel 6

1. Jedem Menschen ist das Recht auf Leben eigen. Dieses 
Recht wird gesetzlich geschützt. Niemand darf willkür
lich getötet werden.

2. In Ländern, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft 
ist, darf ein Todesurteil nur für die schwersten Verbre
chen gemäß einem zur Zeit der Begehung des Verbre
chens geltenden Gesetz ergehen. Es darf nicht den Be
stimmungen dieser Konvention und der Konvention über 
die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes wider
sprechen. Die Todesstrafe darf nur aufgrund eines von 
einem zuständigen Gerichtshof ausgesprochenen rechts
kräftigen Urteils vollstreckt werden.

3. Wenn die Tötung ein Völkermordverbrechen ist, so er
mächtigt nichts in diesem Artikel einen Teilnehmerstaat 
dieser Konvention, in irgendeiner Weise von den Ver
pflichtungen abzuweichen, die er nach den Bestimmungen 
der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes übernommen hat.

4. Jeder zum Tode Verurteilte muß das Recht auf ein Gna
dengesuch oder eine Änderung des Strafmaßes haben. 
Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung der Todes
strafe können in allen Fällen gewährt werden.

5. Die Todesstrafe darf nicht für Verbrechen ausgesprochen 
werden, die von Personen unter 18 Jahren begangen wer
den, und darf nicht an schwangeren Frauen vollstreckt 
werden.

6. Nichts in diesem Artikel darf dazu benutzt werden, die 
Abschaffung der Todesstrafe durch einen Teilnehmerstaat 
dieser Konvention zu verzögern oder zu verhindern.

Artikel 7

Niemand darf der Folter, grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 
Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustim
mung medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten 
unterworfen werden.

Artikel 8

1. Niemand darf in Sklaverei gehalten werden. Sklaverei 
und Sklavenhandel in all ihren Formen sind verboten.

2. Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.

3. a) Von niemandem darf verlangt werden, Zwangs- oder
Pflichtarbeit zu verrichten.

b) In Ländern, in denen Freiheitsentzug mit Zwangs
arbeit als Strafe für ein Verbrechen verhängt werden 
kann, schließt der vorhergehende Unterabsatz 3 (a) die

Ausführung von Zwangsarbeit aufgrund einer Ver
urteilung zu solch einer Strafe durch ein zuständiges 
Gericht nicht aus.

c) Keine „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses 
Absatzes ist:

(i) Jede nicht in Unterabsatz (b) erwähnte Arbeit 
oder Dienstleistung, die normalerweise von einer 
Person, die sich aufgrund einer rechtmäßigen Ge
richtsentscheidung in Haft befindet, oder von 
einer Person während einer bedingten Haft
entlassung verlangt wird.

(ii) Jede Dienstleistung militärischer Art und in 
Ländern, in denen die Wehrdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen anerkannt ist, jede natio
nale Dienstleistung, die aufgrund der Gesetze von 
dem den Wehrdienst aus Gewissensgründen Ver
weigernden verlangt wird

(Ш) Jede Dienstleistung im Falle von Notständen oder 
Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der 
Allgemeinheit gefährden.

(iv) Jede Arbeit oder Dienstleistung, die ein Bestand
teil üblicher Bürgerpflichten ist

Artikel 9

1. Jeder hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit der Per
son. Niemand darf willkürlich festgenommen oder ver
haftet werden. Niemand darf seiner Freiheit beraubt wer
den, es sei denn, aus solchen Gründen und in solcher 
Weise, die durch Gesetz vorgesehen sind.

2. Jeder Festgenommene muß bei seiner Festnahme über 
die Gründe seiner Festnahme und unverzüglich über die 
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unterrichtet wer
den.

3. Jeder Festgenommene oder aufgrund eines Vergehens 
Verhaftete muß unverzüglich einem Richter oder einem 
zur Ausübung der richterlichen Gewalt gesetzlich ermäch
tigten Beamten vorgeführt und innerhalb einer ange
messenen Frist einem Verfahren unterworfen oder aber 
freigelassen werden. Es darf nicht zur allgemeinen Regel 
werden, daß Personen in Erwartung ihres Verfahrens in 
Gewahrsam gehalten werden. Die Freilassung kann von 
einer Sicherheitsleistung für das erneute Erscheinen vor 
Gericht in jedem weiteren Stadium des Verfahrens und, 
wenn nötig, für das Erscheinen zur Urteilsvollstreckung 
abhängig gemacht werden.

4. Jeder, der seiner Freiheit durch Festnahme oder Haft 
beraubt ist, ist berechtigt, ein Gerichtsverfahren zu be
antragen, damit das Gericht unverzüglich über die Recht
mäßigkeit seiner Haft entscheiden und seine Freilassung 
verfügen kann, wenn seine Haft nicht rechtmäßig ist.

5. Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder seiner Frei
heit beraubt worden ist, hat einen Rechtsanspruch auf 
Schadenersatz.

Artikel 10

1. Alle ihrer Freiheit beraubten Personen sind menschlich 
und mit Achtung vor der dem Menschen eigenen Würde 
zu behandeln.

2. a) Angeklagte Personen sind — außergewöhnliche Um
stände ausgenommen — von Strafgefangenen getrennt 
zu halten und einer gesonderten Behandlung zu unter-* 
werfen, die ihrem Status als Untersuchungshäftling 
angemessen ist


